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Rückschritte für Frauen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen – ohne

Frauenquoten der Parteien scheint es nicht zu gehen!

„Nur 55 Frauen von 205 Abgeordneten im bayerischen Landtag und 45 Frauen von 137 Abge-
ordneten im Hessischen Landtag – mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unzureichend re-
präsentiert. Im 100. Jahr nach der Einführung des Frauenwahlrechts sind dies beschämende
Zahlen. Sie stellen unserer Demokratie kein gutes Zeugnis aus“, kommentiert die Präsidentin
des djb, Prof. Dr. Maria Wersig.

Mit einem Frauenanteil von 32,8 Prozent liegt Hessen damit nur geringfügig über dem desas-
trösen Ergebnis der Bundestagswahl im Jahr 2017, seit der nur noch 30,9 Prozent der Abge-
ordneten weiblich sind. Bayern bewegt sich mit seinen 26,8 Prozent noch deutlicher als Hes-
sen zurück zu Zahlen, die mit dem letzten Jahrhundert als überholt galten. Die geringsten
Chancen, ein Wahlmandat zu erringen, haben in beiden Ländern Frauen der Parteien
CDU/CSU, FDP und AfD. Bei Letzteren liegt der Frauenanteil sogar teilweise nur bei 10 Prozent.
Dabei fällt auf, dass diese Parteien entweder keine oder nur wenig verpflichtende Regelungen
zur Frauenförderung in ihren Satzungen verankert haben.

Prof. Dr. Maria Wersig: „Der Ruf der Frauen wird immer lauter nach einer Gesetzgebung, die
die bisher freiwilligen Frauenquoten in den Parteisatzungen verpflichtend macht. Nicht nur
die Wahlergebnisse, auch die Schilderung von Frauen, wie sie parteiintern von aussichtsrei-
chen Listenplätzen beziehungsweise Direktkandidaturen abgehalten werden, zeigt den Hand-
lungsbedarf. In manchen Parteien erinnern die Strukturen doch mehr an die Zeit vor 100 Jah-
ren als an den Beginn des 21. Jahrhunderts. Es ist eine Frage politischer Kultur, dass auch aus-
sichtsreiche Kandidaturen von Frauen nicht nur als Gnadenakt männlicher Mehrheiten mög-
lich sind. Letztlich geht es um Chancengerechtigkeit!“


